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Satzung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg zur Höhe, Erhebung und Verwendung 

der Studienbeiträge 
Vom 27. Juli 2006 

 
geändert durch Satzungen vom 
29. Januar 2007 
9. Juni 2008 
30. Oktober 2009 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 71 Abs. 6 BayHSchG er-
lässt die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg folgende Satzung: 
 

§ 1 
Erhebung von Studienbeiträgen 

(1) Die Universität Erlangen-Nürnberg als Körperschaft des öffentlichen Rechts er-
hebt ab dem Sommersemester 2007 von ihren Mitgliedern, die für ein Studium im-
matrikuliert sind (Studierende), Studienbeiträge. 
 
(2) Unberührt bleibt die Erhebung von Gebühren oder Beiträgen von Studierenden 
und Gaststudierenden nach anderen gesetzlichen Vorschriften. 
 

§ 2 
Höhe der Studienbeiträge 

1Die Höhe des für das Studium zu erhebenden Beitrags beträgt einheitlich 500 € pro 
Semester. 2Bei Teilzeitstudiengängen werden die Studienbeiträge entsprechend dem 
Verhältnis des Teilzeitstudiums zum Vollzeitstudium ermäßigt (Art. 71 Abs. 1 Satz 4, 
2. HS BayHSchG). 3Vor einer Änderung des Satzes 1 ist das Gremium nach § 8 Abs. 
3 zu beteiligen. 
 

§ 3 
Beitragspflichtige 

(1) Beitragspflichtig sind alle Studierenden, soweit sie nicht von der Beitragspflicht 
nach § 5 freigestellt sind oder auf Antrag nach § 6 oder § 7 befreit werden. 
 
(2) 1Die Beitragspflicht besteht auch bei einem Studium an weiteren Hochschulen, es 
sei denn das Studium richtet sich nach einer Studien- und Prüfungsordnung, die eine 
gleichzeitige Immatrikulation an weiteren Hochschulen zulässt. 2In diesem Fall ist der 
Studienbeitrag nur an der Hochschule zu entrichten, bei der der Schwerpunkt des 
Lehrangebots liegt. 3Ist kein Studienschwerpunkt feststellbar, werden Beitragspflicht 
und Verteilung der Beiträge von den beteiligten Hochschulen durch Vereinbarung 
geregelt. 
 

§ 4 
Fälligkeit und Zahlung des Studienbeitrags 

(1) Der Studienbeitrag wird in einem Betrag zur Zahlung fällig 
1. bei der Immatrikulation mit dem Antrag auf Immatrikulation (Ersteinschreibung) 

und 
2. bei der Anmeldung zum Weiterstudium (Rückmeldung) zu dem ortsüblich be-

kannt gemachten Rückmeldetermin. 
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(2) 1Der Zahlung zur Fälligkeit nach Abs. 1 steht gleich, wenn der Antrag auf ein Stu-
dienbeitragsdarlehen im Verfahren nach Art. 71 Abs. 7 Satz 3 BayHSchG gestellt 
wird und der Studienbeitrag durch den Darlehensgeber wie folgt geleistet wird: 
1. bei Ersteinschreibungen zum Wintersemester bis zum 15. Dezember und zum 

Sommersemester bis zum 15. Juni, 
2. bei Rückmeldungen zum Wintersemester bis zum 1. Oktober und zum Som-

mersemester bis zum 1. April. 
2Dabei muss sichergestellt sein, dass in den Folgesemestern aufgrund des Darle-
hensvertrages die Entrichtung des Studienbeitrags durch den Darlehensgeber ge-
währleistet ist. 
 
(3) Eingehende Zahlungen, die nicht eindeutig zuzuordnen sind, werden jeweils in 
die Reihenfolge der Fälligkeiten zunächst auf Studienbeiträge, dann auf Verwal-
tungskostenbeiträge und schließlich auf den Studentenwerksbeitrag verrechnet. 
 

§ 5 
Befreiung von Amts wegen 

Von der Beitragspflicht freigestellt sind Studierende 
1. für Semester, in denen sie für die gesamte Dauer beurlaubt sind (Art. 48 Abs. 

2 und 4 BayHSchG); 
2. für Semester, in denen sie überwiegend oder ausschließlich eine für das Stu-

dienziel erforderliche berufs- oder ausbildungsbezogene Tätigkeit im Sinne 
von Art. 56 Abs. 1 Satz 3 BayHSchG absolvieren; 

3. für Semester, in denen sie ausschließlich das Praktische Jahr nach der Ap-
probationsordnung für Ärzte in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1987 (BGBl I S. 1593) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. April 2002 
(BGBl I S. 1467) oder nach der Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 
2002 (BGBl I S. 2405) in der jeweils geltenden Fassung absolvieren; 

4. für bis zu sechs Semester, wenn sie zum Zwecke der Promotion immatrikuliert 
sind; 

5. für Semester, in denen Studierende aufgrund des Art. 43 Abs. 8 BayHSchG 
oder des Art. 47 Abs. 3 BayHSchG immatrikuliert sind. 

 
§ 6 

Befreiung auf Antrag 
(1) Auf Antrag werden von der Beitragspflicht befreit, 
1. Studierende, die ein Kind pflegen und erziehen, das zu Beginn des jeweiligen 

Semesters das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert ist; 
2. Studierende, deren nach Bürgerlichem Recht Unterhaltsverpflichtete für drei 

oder mehr Kinder Kindergeld oder vergleichbare Leistungen in einem Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union erhalten; dem Kindergeldbezug gleichge-
stellt ist hierbei die Ableistung eines gemeinnützigen Dienstes durch ein Kind; 
das gleiche gilt, wenn eines oder mehrere Kinder das 25., aber noch nicht das 
27. Lebensjahr vollendet haben, im Übrigen aber die Voraussetzungen des § 
32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 des Einkommenssteuergesetzes (EStG) erfüllen, oder 
wenn die Behinderung nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG zwischen der 
Vollendung des 25. und des 27. Lebensjahres eingetreten ist; 

3. Studierende, deren nach Bürgerlichem Recht Unterhaltsverpflichtete einem 
weiteren Kind unterhaltsverpflichtet sind, das an einer deutschen Hochschule 
immatrikuliert ist und Studienbeiträge oder Studiengebühren entrichtet; den 
Studienbeiträgen oder Studiengebühren sind vergleichbare Studienentgelte 
gleichgestellt, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union entrichtet 
werden; 
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4. ausländische Studierende, die im Rahmen von zwischenstaatlichen oder völ-
kerrechtlichen Abkommen, EU-Regelungen oder von Hochschulvereinbarun-
gen, die Abgabenfreiheit garantieren, immatrikuliert sind; 

5. Studierende, für die die Erhebung eines Studienbeitrags aufgrund besonderer 
Umstände des Einzelfalles auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit zum 
Erwerb eines Studienbeitragsdarlehens im Verfahren nach Art. 71 Abs. 7 Satz 
3 BayHSchG eine unzumutbare Härte darstellt. 

 
(2) 1Als Kinder im Sinne von Abs. 1 Nr. 1 gelten außer eigenen Kindern und Adoptiv-
kindern auch Pflegekinder und in den eigenen Haushalt aufgenommene Kinder des 
Ehegatten oder Lebenspartners. 2Der Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. 1 
Nr. 1 ist zu führen durch Vorlage eines Auszugs aus dem Familienbuch, der Ge-
burtsurkunde des Kindes, der Adoptionsurkunde oder Urkunden über die Pflege des 
Kindes. 
 
(3) 1Der Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. 1 Nr. 2 ist zu führen durch Vorla-
ge von Bescheinigungen über den Bezug des Kindergeldes bzw. den Nachweis der 
Voraussetzungen des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 a) bis d) EStG oder den gemeinnützi-
gen Dienst. 2Ausländische Studierende haben gleichwertige Urkunden Ihrer Heimat-
behörden vorzulegen. 
 
(4) Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 1 Nr. 4 muss vom Referat Interna-
tionale Angelegenheiten der Universität bestätigt sein. 
 
(5) 1Eine unzumutbare Härte liegt nicht vor, wenn die Möglichkeit zum Abschluss ei-
nes Darlehensvertrages im Verfahren nach Art. 71 Abs. 7 Satz 3 BayHSchG besteht. 
2Finanzielle und wirtschaftliche Gesichtspunkte sind grundsätzlich nicht geeignet, 
eine unzumutbare Härte, im Sinne von Abs. 1 Nr. 5 zu begründen. 
 
(6) 1Als Fälle unzumutbarer Härte im Sinne von Abs. 1 Nr. 5 werden anerkannt 
1. Schwerbehinderte und chronisch Kranke, soweit sich die Behinderung oder 

chronische Erkrankung studienerschwerend auswirkt; 
2. Studierende, die die letzte Prüfungsleistung ihrer Abschlussprüfung erbracht 

haben, deren Bestehen sich erst im folgenden Semester ergibt, wenn sie in 
diesem Semester keine Leistungen der Universität in Anspruch nehmen; 

3. Studierende, deren Immatrikulation zurückgenommen oder deren Exmatrikula-
tion mit sofortiger Wirkung ausgesprochen wird, soweit nicht bereits mehr als 
zwei Monate seit allgemeinem Vorlesungsbeginn verstrichen sind; 

4. Studierende, die nicht darlehensberechtigt sind (vgl. Art. 71 Abs. 7 Satz 6 
BayHSchG) und den Bezug von Wohngeld gemäß § 26 des Wohngeldgeset-
zes nachweisen. 

2Zum Nachweis der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 ist der Feststellungsbe-
scheid der zuständigen Behörde vorzulegen; Studierende aus Ländern außerhalb 
der Europäischen Union haben ein Gutachten eines in Deutschland niedergelasse-
nen Facharztes vorzulegen, aus dem sich Art und Umfang der Behinderung, der 
Grad der Behinderung und die studienerschwerenden Auswirkungen ergeben; in 
Zweifelsfällen kann die Vorlage eines Gutachtens des Vertrauensarztes verlangt 
werden. 
 
(7) Der Befreiungstatbestand nach Abs. 1 Nr. 2 muss wenigstens im Laufe des Se-
mesters eingetreten sein bzw. vorgelegen haben, die Befreiungstatbestände nach 
Abs. 1 Nrn. 3, 4 und 5 müssen spätestens zum allgemeinen Vorlesungsbeginn ge-
geben sein. 
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(8) 1Anträge auf Befreiung sind mit dem Antrag auf Immatrikulation und, soweit die 
Befreiungstatbestände erst danach eintreten und berücksichtigungsfähig sind, unver-
züglich nach ihrem Eintritt zu stellen. 2Anträge auf Befreiung aus Anlass der Rück-
meldung sind bis zu dem ortsüblich bekannt gemachten Rückmeldetermin zu stellen; 
treten die Befreiungstatbestände erst danach ein, gilt im Übrigen Satz 1 entspre-
chend. 3Verspätet gestellte Anträge führen zur Ablehnung, es sei denn die Studie-
renden weisen nach, dass die Umstände von ihnen nicht zu vertreten sind. 
 
(9) 1Die Nachweispflicht obliegt den Studierenden. 2Die Nachweise sind, soweit 
nichts anderes geregelt ist, durch öffentliche Urkunden zu führen. 3Fremdsprachigen 
Urkunden sind vollständige Übersetzungen eines amtlich vereidigten Übersetzers 
beizufügen. 
 
(10) Die Befreiung ist zu versagen, wenn die notwendigen Unterlagen nicht fristge-
recht oder innerhalb einer gewährten Nachfrist vorgelegt werden. 
 
(11) 1Bei einer nachträglichen Beitragsbefreiung werden bezahlte Beiträge erstattet. 
2Eine Verzinsung und eine Erstattung etwaiger Kosten ist ausgeschlossen. 
 
(12) Die Studierenden haben der Universität Änderungen im Befreiungsgrund, die zu 
einer Beitragspflicht führen, unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 

§ 7 
Befreiung wegen besonderer Leistungen 

(wird aufgehoben) 
 

§ 8 
Verwendung der Studienbeiträge 

(1) Das Beitragsaufkommen wird der Universität als staatlicher Einrichtung von der 
Körperschaft nach Abführung der Mittel für den Sicherungsfonds gemäß Art. 71 Abs. 
7 Satz 1 BayHSchG zum Zwecke der Verbesserung der Studienbedingungen zur 
Verfügung gestellt. 
 
(2) 1Von den verbleibenden Mitteln werden vorweg die für die Beitragserhebung und 
-verwaltung erforderlichen Personal-, Raum- und Sachkosten abgezogen. 2Bis zu  
2 % der verbleibenden Mittel werden vorab für die Finanzierung des Leonardo-
Kollegs abgezogen. 3Mindestens 75 v.H. der danach verbleibenden Mittel werden auf 
die Fakultäten nach den in der amtlichen Studentenstatistik zum jeweiligen Semester 
ausgewiesenen Studienfällen, begrenzt auf die Studienfälle in der Regelstudienzeit, 
verteilt. 4Über die Höhe des für zentrale Maßnahmen, insbesondere Studienbera-
tung, zentrale Lehr- und Serviceeinrichtungen und technische Hörsaalausstattung, 
bestimmten Anteils sowie die Festlegung des Vorabzuges für das Leonardo-Kolleg 
gemäß Satz 2 entscheidet die Universitätsleitung anhand eines Vorschlags des nach 
Abs. 3 gebildeten zentralen Gremiums. 
 
(3) 1Zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen gemäß Abs. 2 Satz 3 und Abs. 4 sowie 
Abs. 7 setzt die Universitätsleitung ein zentrales Gremium ein, dem unter Vorsitz des 
für Lehre und Studium verantwortlichen Mitglieds der Universitätsleitung fünf Profes-
soren oder Professorinnen ein Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen, sieben Studierende und mit beratender Stimme die Frau-
enbeauftragte der Universität angehören. 2Für jedes Mitglied wird eine persönliche 
Vertretung bestellt, die die Aufgaben des Mitglieds im Vertretungsfalle wahrnimmt. 
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3Die Amtszeit der Mitglieder ist auf ein Studienjahr begrenzt; Wiederbestellung ist 
zulässig. 4In Abstimmungen gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden 
oder der Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
(4) 1Über die Verwendung der für zentrale Maßnahmen bestimmten Mittel entschei-
det die Universitätsleitung anhand eines Vorschlags des zentralen Gremiums nach 
Abs. 3. 2Beabsichtigt die Universitätsleitung, von dem Vorschlag des Zentralen Gre-
miums wesentlich abzuweichen, gibt sie diesem die Möglichkeit, innerhalb der Frist 
von einer Woche Stellung zu nehmen; die Einholung der Stellungnahme kann auch 
im Umlaufverfahren erfolgen. 
 
(5) 1Soweit nicht das Verfahren nach Abs. 6 anzuwenden ist, entscheidet in jeder 
Fakultät über die fakultätsinterne Verteilung und Verwendung der Mittel ein Aus-
schuss, dem 
1. zwei Professoren oder Professorinnen, 
2. zwei Studierende, 
3. mit beratender Stimme ein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder eine wissen-

schaftliche Mitarbeiterin und 
4. mit beratender Stimme die Frauenbeauftragte 
angehören. 2Der Fakultätsrat kann die Zahl der Mitglieder nach Satz 1 Nrn. 1 und 2 
auf jeweils bis zu fünf erhöhen; der Beschluss kann zum nächsten Studienjahr geän-
dert werden. 3Die Mitglieder nach Satz 1 Nrn. 1 und 3 werden von den Vertretern und 
Vertreterinnen ihrer Gruppe im Fakultätsrat, die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 2 von der 
Fachschaftsvertretung bestellt; entsprechendes gilt im Falle von Satz 2. 4Für jedes 
Mitglied wird eine persönliche Vertretung bestellt, die die Aufgaben des Mitglieds im 
Verhinderungsfalle wahrnimmt. 5Die Amtszeit der Mitglieder und der Vertretungen ist 
auf ein Studienjahr begrenzt; Wiederbestellung ist zulässig. 6Den Vorsitz überträgt 
der Fakultätsrat einem Mitglied nach Satz 1 Nr. 1; dessen Stimme gibt in Abstim-
mungen bei Stimmengleichheit den Ausschlag. 
 
(6) 1Der Fakultätsrat kann die Entscheidung über die Verwendung der Mittel an Gre-
mien auf der Ebene der wissenschaftlichen Einrichtungen übertragen; in diesem Fall 
entscheidet der Ausschuss nach Abs. 5 nur über die Verteilung der Mittel an die wis-
senschaftlichen Einrichtungen. 2Die Übertragung der Entscheidungsbefugnis nach 
Satz 1 kann mit Wirkung zum folgenden Studienjahr aufgehoben werden. 3Die Zu-
sammensetzung der Gremien nach Satz 1 entspricht der nach Abs. 5 Satz 1; Abs. 5 
Sätze 2 bis 6 gelten entsprechend. 
 
(7) Die Entscheidung über die Verteilung und die Verwendung der Mittel nach den 
Absätzen 5 und 6 bedarf der Zustimmung der Universitätsleitung. 
 

§ 9 
Jährliche gesonderte Rechnungslegung 

1Über die Höhe der Einnahmen und ihre Verwendung legt die Universität einmal jähr-
lich nach Ablauf des Studienjahres gesondert Rechnung ab. 2Als Studienjahr im Sin-
ne der Rechnungslegung nach dieser Bestimmung gilt das Sommersemester ein-
schließlich des darauf folgenden Wintersemesters. 3Die Universitätsleitung bestimmt 
die Kriterien, nach denen die Fakultäten die Mittelverwendung darlegen. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2006 in Kraft. 


